
BaySchO: § 46 Verarbeitungsverfahren (vergleiche Art. 85 und 89 BayEUG)

§ 46  Verarbeitungsverfahren (vergleiche Art. 85 und 89 BayEUG)
 
(1) 1Schulen dürfen personenbezogene Daten in Verfahren verarbeiten, die nach Zweck, Umfang und Art 
den in Anlage 2 geregelten Vorgaben entsprechen. 2Davon unberührt bleiben die Anforderungen aus 
anderen Gesetzen wie insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bayerischen 
Datenschutzgesetz.

(2) Abs. 1 gilt auch für Verfahren, die sich aus mehreren der in Anlage 2 genannten Verfahren 
zusammensetzen oder sich auf Teile dieser Verfahren beschränken, sofern die für den jeweiligen 
Verarbeitungszweck vorgesehenen Regelungen der einzelnen Verfahren eingehalten werden.

(3) Für die Verarbeitung von Daten, die in der Schülerakte zu führen sind, oder Daten über 
Leistungsnachweise gilt § 38 entsprechend.


